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Abb. 1: Maßgeblicher
Außenlärmpegel im
Erdgeschoss nach DIN
4109

Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg/Hamelmannstraße)
mit örtlichen Bauvorschriften und Erhaltungssatzung

Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinfor-
mation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), ©2024
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Abb. 2: Maßgeblicher
Außenlärmpegel im
1.Obergeschoss nach
DIN 4109

Abb. 3: Maßgeblicher
Außenlärmpegel im
2.Obergeschoss nach
DIN 4109

Abb. 4: Maßgeblicher
Außenlärmpegel im
3.Obergeschoss nach
DIN 4109

Abb. 5: Maßgeblicher
Außenlärmpegel im
4.Obergeschoss nach
DIN 4109

Abb. 6:
Beurteilungspegel
tagsüber EG

Abb. 7:
Beurteilungspegel
tagsüber 1. OG

Abb. 8:
Beurteilungspegel
tagsüber 2.OG

Abb. 9:
Beurteilungspegel
tagsüber 3.OG

Abb. 10:
Beurteilungspegel
tagsüber 4.OG

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen,
hier: Seniorenwohnheim

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Trafostation

Abfallsammelstelle

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdisch,
hier: Gashochdruckleitung der EWE

Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

Straßenbegleitgrün

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
sowie von Gewässern

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechtes

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

Gemeinschaftsgaragen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

U

GGa

2. Maß der baulichen Nutzung

VI Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

1,0 Grundflächenzahl (GRZ)

OK ≤ 14,50 m Oberkante des Gebäudes als Höchstmaß

2,5 Geschossflächenzahl (GFZ)

TH ≤ 7,00 m Traufhöhe des Gebäudes als Höchstmaß

FH ≤ 10,00 m Firsthöhe des Gebäudes als Höchstmaß

+ OK Straße
4,531 m ü.NHN

Oberkante Erschließungsstraße (Schützenweg) 4,531 m über NHN

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. dem § 10 und dem § 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 (1) Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) den Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg / Hamelmannstraße), 
bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

A - Textliche Festsetzungen
§ 1

Art der baulichen Nutzung

(1) Innerhalb der gem. § 4 BauNVO festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA1 und WA2) sind die 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 4 und 5 BauNVO gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. Die gem. § 4 (3) Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
sind hierin gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig.

(2) Innerhalb der gem. § 4 BauNVO festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA1) sowie der Fläche für 
Gemeinbedarf sind Stellplätze und Garagen gem. § 12 BauNVO außerhalb der hierfür festgesetzten Flächen 
unzulässig. Ausnahmen sind ausschließlich für die erforderlichen Einstellplätze für Personen mit Behinderung 
gem. § 49 (2) Satz 2 NBauO zulässig.

§ 2
Maß der baulichen Nutzung

(3) Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA 1) gelten für bauliche Anlagen folgende
Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen aufgehendem Mauerwerk mit der Dachhaut
Firsthöhe (FH): Obere Firstkante
Oberkante (OK): obere Gebäudekante

Unterer Bezugspunkt: 4,531 m ü.NHN (siehe Höhenpunkt im Schützenweg)

Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA 2) gilt für bauliche Anlagen folgender unterer
Höhenbezugspunkt: Oberkante (Mittelpunkt) der angrenzenden Hamelmannstraße.

Die festgesetzten Höhen können durch technische Anlagen für regenerative Energien überschritten werden.

§ 3
Bauweise

(4) Innerhalb der festgesetzten abweichenden Bauweise (a) gem. § 22 (4) BauNVO sind Gebäude zulässig wie in der 
offenen Bauweise, jedoch mit einer Längenbegrenzung von maximal 18,00m je Einzelhaus und 12,00m je 
Doppelhaushälfte.

§ 4
Garagen und Nebenanlagen

(5) Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA1) sind auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen je Wohngebiet
maximal zwei Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO bis zu einer Größe von maximal 15m²
zulässig.

(6) Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA1) mit der Zweckbestimmung Gemeinschaftsgaragen ist die 
Errichtung einer Fahrradabstellanlage innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche gem. § 9 (1) Nr. 2 
i.V.m. § 23 (5) ausnahmsweise zulässig, sofern nachgewiesen wird, dass diese nicht in der überbaubaren Fläche 
untergebracht werden kann.

(7) Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA2) sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO 
sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
entlang der Hamelmannstraße nicht zulässig. Nebenanlagen zum Sammeln von Abfall, Abfalltonnen und 
Abfallbehältern sind hier nur als eingehauste, baulich untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 (1) Satz 4 BauNVO
zulässig.

  § 6
Festsetzungen zum Schallschutz

(10) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind an die Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (z.B. Wohnzimmer, Schlafräume und Büroräume) erhöhte Anforderungen 
des Schallschutzes zu stellen. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Bau- Schalldämm- Maße für die 
jeweiligen Lärmpegelbereiche, die den Abbildungen 1-5 zu entnehmen sind, sind zu berücksichtigen:

Auf der Ebene nachfolgender Baugenehmigungsverfahren können für die Berechnung der Schalldämm- Maße 
Isolinien in 1 dB-Schritten herangezogen werden.

(11) Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind zukünftige Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, 
Loggien, etc.) in Bereichen mit Beurteilungspegeln von Lr, Tag > 55 dB(A) (siehe Abbildung 6-10) so zu planen, dass 
sie durch bauliche Maßnahmen schalltechnisch geschützt werden.

(12) Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB ist in zukünftigen Schlafräumen zur Nachtzeit (22:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr) ein Schalldruckpegel von ≤ 30dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Belüftung zu gewährleisten. 
Zukünftige Schlafräume sind im gesamten Plangebiet mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten.

(13) Von den oben aufgeführten Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern im Baugenehmigungsverfahren 
anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel durch 
die Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmung verlagerter Baukörper verringert. Für die Ermittlung 
der Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 maßgeblich.

Lärmpegelbereiche
Maßgeblicher

Außenlärmpegel La

in dB(A)

Erforderliches bewertetes gesamtes Bau-
Schalldämm- Maß R´w,ges der Außenbauteile in dB
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(21) Innerhalb der festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,     
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB sind die  
vorhandenen Elemente und Gehölze auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Während der Erschließungs- und 
Bauarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. R SBB und DIN 18920 vorzusehen. Bei Abgang einzelner Gehölze 
sind diese durch gleichwertige Neuanpflanzungen zu ersetzen. Die in diesen Flächen vorhandenen Einzelbäume 
dürfen nicht beschädigt oder beseitigt werden. In der überlaubten Fläche sind zum Schutz des Wurzelbereiches 
Aufschüttungen, Pflasterungen u.a. Bodenversiegelungen, Grabenverrohrungen oder -verfüllungen, 
Veränderungen des Grundwasserspiegels, Bodenverdichtungen oder sonstige Handlungen, die das Wurzelwerk 
oder die Wurzelversorgung beeinträchtigen können, unzulässig. Ausgenommen sind notwendige 
Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im 
Rahmen der Unterhaltung und Erneuerung vorhandener Leitungen, Wege und sonstiger Anlagen sowie die 
Herstellung von notwendigen Erschließungsanlagen. Soweit sich diese Eingriffe in den Wurzelbereichen nicht
vermeiden lassen, ist der Baumerhalt durch baubegleitende, fachgerechte Schutz- und Pflegemaßnahmen 
sicherzustellen. Weiterhin ist eine ökologische Baubegleitung unter Hinzuziehung eines anerkannten 
Baumsachverständigen zu gewährleisten. Während der Bauphase sind am Rand der Kronentraufbereiche 
zuzüglich eines Schutzabstandes von 1,50 m Baumschutzzäune aufzustellen. Abgängige  Bäume sind am 
Standort durch Neuanpflanzungen von standortheimischen Laubbäumen auszugleichen. Die durchwurzelbare 
Fläche im Bereich der Baumscheibe muss mindestens 16 m² betragen.

(22) Die gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB als zu erhalten festgesetzten Einzelbäume dürfen nicht beschädigt oder beseitigt 
werden. In der überlaubten Fläche sind zum Schutz des Wurzelbereiches Aufschüttungen, Pflasterungen u.a. 
Bodenversiegelungen, Grabenverrohrungen oder -verfüllungen, Veränderungen des Grundwasserspiegels, 
Bodenverdichtungen oder sonstige Handlungen, die das Wurzelwerk oder die Wurzelversorgung beeinträchtigen 
können, unzulässig. Ausgenommen sind notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 
fachgerechte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und Erneuerung vorhandener 
Leitungen, Wege und sonstigen Anlagen sowie die Herstellung von notwendigen Erschließungsanlagen. Soweit 
sich diese Eingriffe in den Wurzelbereichen nicht vermeiden lassen, ist der Baumerhalt durch baubegleitende, 
fachgerechte Schutz- und Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Weiterhin ist eine ökologische Baubegleitung unter 
Hinzuziehung eines anerkannten Baumsachverständigen zu gewährleisten. Während der Bauphase sind am Rand 
der Kronentraufbereiche zuzüglich eines Schutzabstandes von 1,50 m Baumschutzzäune aufzustellen. Abgängige 
Bäume sind am Standort durch Neuanpflanzungen von standortheimischen Laubbäumen auszugleichen. Die 
durchwurzelbare Fläche im Bereich der Baumscheibe muss mindestens 16 m² betragen.

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder 
frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind 
diese gemäß § 14 Absatz 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der 
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – 
Abteilung Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Telefon 0441 / 205766-15 unverzüglich gemeldet 
werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Absatz 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen beziehungsweise für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli 
unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder 
Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt 
werden. Sie ist in diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender 
Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

3. Das Gebiet der Stadt Oldenbrug war im Zweiten Weltkrieg Ziel mehrerer Luftangriffe. Das Vorhandensein von 
unentdeckten Kampfmitteln im Erdbereich innerhalb des gesamten Plangebietes ist deshalb grundsätzlich nicht 
auszuschließen. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Bombenblindgänger, Panzerfäuste, Minen etc.) 
gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN zu  benachrichtigen.

4. Innerhalb des Geltungsbereichs ist die Bestimmung des § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (Allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.

5. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich gem. § 30 BNatSchG geschützte Biotope.

6. Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches verläuft eine Gashochdruckleitung der EWE. Die Leitung ist in ihrer 
Trasse zu erhalten und darf weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden.

7. Entlang der Bundesautobahn BAB 28 gelten die Bestimmungen des § 9 (1) und (2) Fernstraßengesetz (FStrG). 
Hiernach dürfen an Bundesautobahnen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Gleiches gilt für Abgrabungen oder Aufschüttungen 
größeren Umfangs. Bauliche Anlagen längs der Bundesautobahn in einer Entfernung bis zu 100m bedürfen zur 
Errichtung, erheblichen Änderung oder andersartigen Nutzung der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde. Anlage der Außenwerbung stehen den Hochbauten und den baulichen Anlagen gleich 
(§9 (6) FStrG). Werbeanlagen im Bereich der außerhalb der Bauverbotszone liegenden Baubeschränkungszone des 
§ 9  (2) FStrG bis 100m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn bedürfen der Zustimmung der 
NLStBV- OL. Grundsätzlich sind nur blendfreie, sich nicht bewegende Werbeanlagen an der Stätte der eigenen 
Leistung zulässig.

8. Die Satzung zum Schutz, zum Erhalt, zur Pflege und zur Entwicklung des Baumbestandes in der Stadt Oldenburg 
(Oldb) (Baumschutzsatzung) vom 30.Juni 2025 ist zu berücksichtigen.

9. Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

10. Dem Aufstellungsverfahren dieses Bebauungsplanes liegen die folgenden Rechtsvorschriften zugrunde

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl.
2010 S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9).

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. 2012 S. 46), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 51).

10. Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeichnung benannten einschlägigen DIN-Normen und technischen 
Regelwerke können im Stadtplanungsamt der Stadt Oldenburg während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

11. Folgende Flächen werden als Kompensationsflächen für den Bebauungsplan 851 in Anspruch genommen:
Flurstück 377/152, Flur 17, Gemarkung Eversten (Gesamtfläche: 30.992 m², Kompensation anteilig über
5.114 Werteinheiten)
Flurstück 29, Flur 43, Gemarkung Bad Zwischenahn (Gesamtfläche: 19.862 m², Kompensation anteilig auf
1.851 m² über 2.777 Werteinheiten)
Flurstück 62/1, Flur 46, Gemarkung Bad Zwischenahn (Gesamtfläche: 47.887 m², Kompensation anteilig auf
13.798 m²)
Flurstücke 80 und 81, Flur 44, Gemarkung Bad Zwischenahn (Gesamtfläche: 42.788 m², Kompensation anteilig
auf 5.950 m²)

HINWEISE

PLANZEICHENERKLÄRUNG
FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

nachrichtliche Übernahme der 40 m Bauverbots- und 100 m
Baubeschränkungszone gem. § 9 FStrG der Autobahn A 28

X

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

zu erhaltender Einzelbaum

§ 5
Maßnahmen zum Klimaschutz

(8) Die Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 15° sind zu begrünen. 
Die Dachflächen sind dauerhaft und fachgerecht mit einer stark durchwurzelbaren Substratschicht von mindestens 
12 cm zu versehen und extensiv zu begrünen, sodass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsfläche 
gewährleistet ist. Zu verwenden sind niedrige, trockenheitsresistente Pflanzen (zum Beispiel Gräser, 
bodenbedeckende Gehölze oder Wildkräuter). Grundsätzlich sind standortgerechte Saat-  und Pflanzgüter 
regionaler Herkunft zu verwenden. Ausgenommen sind Flächen für technische Dachaufbauten. Lichtkuppeln, 
Glasdächer und Terrassen sind zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen und untergeordnet 
sind. Bei Abgang oder bei Beseitigung sind entsprechende Arten innerhalb der Dachfläche vom jeweiligen 
Bauherrn nachzupflanzen. Die Anlage als Gründach widerspricht nicht der Nutzung als Dachgarten und der 
integrierten Aufstellung von Modulen zur Nutzung solarer Energie. (§9 (1) Nr. 20 BauGB).

(9) Bei der Errichtung von Hauptgebäuden sind gem. § 9 (1) Nr. 23b BauGB bauliche und sonstige technische 
Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien zu treffen.

(14) Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB ist in Bereichen mit Beurteilungspegeln oberhalb von 70 
dB(A) tagsüber bzw. 60 dB(A) nachts von einer gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung auszugehen. In diesen 
Bereichen ist anhand frühzeitiger Planung auf Genehmigungsebene schalltechnisch zu prüfen und beurteilen, wie 
eine Errichtung schützenswerter Wohnräume unter Berücksichtigung maßgeblicher Schallschutzmaßnahmen und 
grundsätzliche Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ermöglicht werden kann.

(15) Innerhalb der Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB mit der Zweckbestimmung 
"Lärmschutzwand" ist eine Lärmschutzwand in einer Höhe von 4,00 m sowie einer flächenbezogenen Masse von 
≥ 20 kg/m² (durchgängig dicht, Bodenanschluss gewährleistet) zu errichten. Die Lärmschutzwand ist dauerhaft zu 
erhalten und zu begrünen. Als unterer Bezugspunkt für die Höhe der Lärmschutzwand gilt die Oberkante der 
angrenzenden Bahnschiene (5,21 m ü.NHN.)

  § 7
Grünordnerische Festsetzungen

(16) Die Fläche für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen mit der 
Zweckbestimmung Trafostation und Abfallsammelstelle ist mit standortgerechten Gehölzen einzugrünen, sofern 
die Abfallentsorgung oberirdisch erfolgt und nicht durch unterirdische Abfallsammelsysteme sichergestellt wird.

(17) Innerhalb der östlich festgesetzten privaten Grünfläche ist eine Fußwegeverbindung in wassergebundener 
Wegedecke zulässig.

(18) Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB sind die Entwicklung und der dauerhafte Erhalt gesetzlich geschützter Biotope vorgesehen. 
Auf einer Fläche von 52 m² ist das vorhandene Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte über eine 
Ergänzungspflanzung zu erweitern. Die Pflanzung und Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916. Die Gehölze 
sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Auf einer Fläche von 19 m² ist ein 
Wasserschwaden-Landröhricht über die Umsetzung des vorhandenen Bestandes zu entwickeln.

(19) Bei ebenerdigen Stellplatzanlagen ist gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB für je vier Stellplätze ein standortgerechter 
Laubbaum (Hochstamm, dreimal verpflanzt, Stammumfang mindestens 16/18 cm, gemessen 1,00 m über dem 
Erdboden) in maximal 3,00 m Entfernung anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die 
durchwurzelbare, unbefestigte Fläche im Bereich der Baumscheibe muss mindestens 16 m² betragen. Abgängige 
Gehölze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen. In den Kronenwuchs der Bäume darf nicht 
eingegriffen werden. Rückschnitte der Leittriebe der Bäume sind nicht zulässig.

   6.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg / Hamelmannstraße) mit örtlichen Bauvorschriften und
Erhaltungssatzung nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß  § 3 Absatz 2 BauGB in seiner Sitzung am ____________________ als Satzung (§ 10
BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
  Stadtbaurätin

    8.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb) bekannt gemacht worden.

        Der Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg / Hamelmannstraße) mit örtlichen Bauvorschriften und Erhaltungssatzung ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
       Unterschrift

 7.  Der Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg / Hamelmannstraße) mit örtlichen Bauvorschriften und Erhaltungssatzung wird hiermit ausgefertigt.

       Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
   Oberbürgermeister

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am .......................... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 851
(Schützenweg / Hamelmannstraße) mit örtlichen Bauvorschriften und Erhaltungssatzung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2
Absatz 1 BauGB am ................................. ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________
  Stadtbaurätin

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro:

        Geprüft durch die Stadt Oldenburg (Oldb): _________________________ _________________________

Fachdienstleiter                 Amtsleiter

Diekmann • Mosebach & Partner
Oldenburger Straße 86, 26180 Rastede, Tel. (04402) 97 79 30 0

   1.  Vervielfältigungsvermerke
        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab 1 : 1.000

        Herausgeber: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2024 , Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

        Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische Gesetz über das amtliche Vermessungswesen
(NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt. Die Verwertung  für
nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von
Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ......................... dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 851
(Schützenweg / Hamelmannstraße) mit örtlichen Bauvorschriften und Erhaltungssatzung sowie der Begründung  und der Abwägung zu den
eingegangenen  Stellungnahmen zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
Veröffentlichung wurden am .............................. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften und
Erhaltungssatzung sowie die Begründung sind vom ...................... bis ........................... gemäß § 3 Absatz 2 BauGB veröffentlicht worden.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________
  Stadtbaurätin

Abb. 11:
Beurteilungspegel
nachts EG

Abb. 12:
Beurteilungspegel
nachts 1. OG

Abb. 13:
Beurteilungspegel
nachts 2.OG

Abb. 14:
Beurteilungspegel
nachts 3.OG

Abb. 15:
Beurteilungspegel
nachts 4.OG

   2.  Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom ..........................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen
und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg / Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

Oldenburg, den ____________________

        ____________________
       Unterschrift

(20) Innerhalb des Geltungsbereichs sind gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB 35 standortgerechte Laubbäume (Hochstamm, 
dreimal verpflanzt, Stammumfang mindestens 16/18 cm, gemessen 1,00 m über dem Erdboden) anzupflanzen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die durchwurzelbare, unbefestigte Fläche im Bereich der Baumscheibe der 
Hochstämme muss mindestens 16 m² betragen. Beim Einsatz technischer Lösungen sind die FLL-Richtlinien 
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) (Pflanzgrubenbauweise 2) zu 
berücksichtigen. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen. In den 
Kronenwuchs der Bäume darf nicht eingegriffen werden. Rückschnitte der Leittriebe der Bäume sind nicht 
zulässig. Die Pflanzung eines Hochstammes kann auch durch zwei Heister (2x verpflanzt, Höhe 150-200 cm) 
ersetzt werden. Es ist bei der Artauswahl die Gehölzliste der Stadt Oldenburg (s. Anlage zur 
Bebauungsplanbegründung) zu verwenden.

11.

14.1.

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Umgrenzung von Erhaltungsbereichen, siehe ErhaltungssatzungE

Darstellung der zu erhaltenen eingemessen Einzelbäume mit
Kronentraufbereichen

Darstellung Lärmschutzwand

+ OK Bahnschiene
5,21 m ü.NHN Oberkante Bahnschiene (Schützenweg) 5,21 m über NHN

Baulinie

Grünflächen

Erhaltungssatzung gem. § 172 (1) Satz 1 Nr. 1 BauGB

Für den für die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten ausgewiesenen Bereich ist § 172 (1) Nr. 1 
BauGB i.V.m. Abs. 3 anzuwenden.

1. Örtlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Erhaltungsgebietes liegt nördlich der Hamelmannstraße und deckt das im 
Bebauungsplan Nr. 851 (Schützenweg / Hamelmannstraße) festgesetzte allgemeine Wohngebiet (WA 2) ab.

2. Genehmigung baulicher Anlagen
Im Geltungsbereich des Erhaltungsgebietes bedürfen der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen aus den im nachfolgenden Satz besonders bezeichneten Gründen der Genehmigung:
Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die baulichen Anlagen erhalten bleiben sollen, weil sie das 
Ortsbild prägen oder von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung sind. Die 
Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt der 
Hamelmannstraße durch die beabsichtigten baulichen Anlagen beeinträchtigt wird.

Örtliche Bauvorschriften gem. § 84 (3) NBauO

§ 1 Örtlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften stimmt mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 851
(Schützenweg / Hamelmannstraße) überein.

§ 2 Fassaden

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA 1) sowie der Fläche für Gemeinbedarf sind mindestens 20 Prozent der
Fassaden von Haupt- und Nebengebäuden sind mit Rank-, Schling- oder Kletterpflanzen, in der Pflanzgüte von
mindestens 5 Trieben, aus der nachstehenden Liste flächig und dauerhaft zu begrünen und bei Ausfall zu ersetzen. Die
Pflanzen sind in einem Abstand von einem Meter in Pflanzbeete mit mindestens 1 Kubikmeter durchwurzelbarem Raum
zu setzen. Ausnahmen von der Fassadengestaltung und -begrünung sind für Fassaden, die der Energiegewinnung
dienen, zulässig. (§ 84 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 NBauO)

Euonymus fortunei radicans Kletterspindel Lonicera periclymenum Waldgeißblatt
Celastrus orbiculatus Baumwürger Fallopia aubertii Schlingknöterich
Parthenocissus Wilder Wein Vitis vinifera Echte Weinrebe
Clematis montana Anemonen-Waldrebe Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe
Akebia quinata Akebie Wisteria Blauregen
Lonicera caprifolium Jelängerjelieber Rosa spec. Kletterrose

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA 2) ist das sichtbare Außenmauerwerk der Gebäude aus weißem Putz der
RAL- Farbtöne mit den Nummern 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8002, 8004, 8012 oder 8015 herzustellen.

§ 3 Dächer

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA 2) sind die Hauptdachflächen der Gebäude als Walmdächer bei einer
Dachneigung von 30° - 45° zu errichten. Dies gilt nicht für Garagen und Nebengebäude mit einer Grundfläche ≤ 75 m²
sowie für Dachausbauten und Wintergärten. Die Dacheindeckung der geneigten Dächer der Hauptgebäude ist aus
Betonpfannen oder Tondachziegeln in roter bis rotbrauner Farbe entsprechend dem Farbregister RAL 840-HR der Ziffern
2001, 2002, 3000 bis 3011, 3013, 3016, 8004 oder  8012 auszuführen. Nicht zulässig sind glasierte oder glänzende
Materialien.

Zurückspringende Technikgeschosse auf den Hausdächern sind im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen.
Erforderliche Haustechnik ist vollständig und uneinsehbar hinter einer Attika unterzubringen.

SATZUNGEN

Externe Kompensationsflächen

Zur Kompensation der durch die Planung verursachten Eingriffe sind Maßnahmen auf externen Flächen 
durchzuführen.

M 1 : 10.000

M 1 : 10.000

M 1 : 10.000

M 1 : 10.000

 Das Flurstück 37/152, Flur 72, Gemarkung Eversten mit 30.992 m².

 Das Flurstück 39, Flur 43, Gemarkung Bad Zwischenahn mit 19.862 m².

 Die Flurstücke 80 und 81, Flur 44, Gemarkung Bad Zwischenahn mit 25.691 m² und 17.097 m².

 Der südliche Teil des Flurstücks 62/1, Flur 46, Gemarkung Bad Zwischenahn mit 47.887 m².

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Veröffentlichungsbeschluss

ASB 09.12.2025

Arbeitsplan
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